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Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 
18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) wie folgt geändert: 

 
 
Randziffer 8b wird wie folgt gefasst: 
 
Nutzungsersatz bei Rückabwicklung von Darlehensverträgen und auf rückerstattete 
Kreditbearbeitungsgebühren sowie gezahlte Prozess- und Verzugszinsen 
 

„8b Zahlen Kreditinstitute einen Nutzungsersatz auf rückerstattete Kreditbearbeitungsgebühren 
oder erhält ein Kreditnehmer aus der Rückabwicklung eines Darlehensvertrages einen 
Nutzungsersatz für die von ihm an den Darlehensgeber erbrachten Leistungen, handelt es 
sich um einkommensteuerpflichtige Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 
EStG, bei denen nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b EStG eine Verpflichtung 
zum Kapitalertragsteuerabzug besteht. Dies gilt entsprechend für Prozess- oder Verzugszinsen 
sowie geleisteten Nutzungsersatz in anderen Fällen (z. B. Zinsen auf erstattete Kontofüh-
rungsgebühren). 
Wurde ein solcher Nutzungsersatz ohne Einbehalt von Kapitalertragsteuer ausgezahlt, haben 
die Kreditinstitute den Steuerabzug nach Maßgabe der Rz. 241 letzter Absatz zu korrigieren.“ 
 



 
Seite 2  Randziffer 26 wird wie folgt gefasst: 

 
„26 Übt der Inhaber die Kaufoption aus und liefert der Stillhalter den Basiswert, liegt beim Still-

halter ein Veräußerungsgeschäft nach § 20 Absatz 2 EStG hinsichtlich des Basiswerts vor, 
wenn der Basiswert ein Wirtschaftsgut im Sinne des § 20 Absatz 2 EStG (z. B. Aktie) ist.  
Die vereinnahmte Optionsprämie, die nach § 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG zu versteuern ist, 
wird bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns nicht berücksichtigt. Hat der Stillhalter 
einen Barausgleich zu leisten, ist dieser als Verlust aus einem Termingeschäft nach § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom 
20. Oktober 2016, VIII R 55/13, BStBl 2017 II S. 264).“ 
 
Randziffer 27 wird wie folgt gefasst: 
 

 „Verfall einer Kaufoption 
 
27 Lässt der Inhaber der Kaufoption diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind die für den 

Erwerb der Option entstandenen Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewinns (oder 
Verlusts) im Sinne des von § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteile vom 
12. Januar 2016, IX R 48/14, IX R 49/14, IX R 50/14, BStBl II S. 456, 459 und 462). 

 Dies gilt auch, wenn die Option vorzeitig durch Erreichen eines Schwellenwertes verfällt 
(Option mit Knock-out-Charakter).“ 

 
Randziffer 32 wird wie folgt gefasst: 
 
„Verfall einer Verkaufsoption 
 

32 Lässt der Inhaber der Verkaufsoption diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind die für den 
Erwerb der Option entstandenen Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewinns (oder 
Verlusts) im Sinne von § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteile vom 
12. Januar 2016, IX R 48/14, IX R 49/14, IX R 50/14, BStBl II S. 456, 459 und 462).  

 Dies gilt auch, wenn die Option vorzeitig durch Erreichen eines Schwellenwertes verfällt 
(Option mit Knock-out-Charakter).“ 
 
Randziffer 34 wird wie folgt gefasst: 
 

„34 Hat der Stillhalter auf Grund des Optionsgeschäfts einen Barausgleich zu leisten, ist dieser als 
Verlust aus einem Termingeschäft nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG 
zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom 20. Oktober 2016, VIII R 55/13, BStBl 2017 II 
S. 264).“ 
 



 
Seite 3  Randziffer 43 wird wie folgt gefasst: 

 
„43 Kommt es zu keiner Ausgleichszahlung über die gesamte Vertragslaufzeit, weil der Referenz-

zinssatz die Zinsobergrenze zu keinem Zeitpunkt überschreitet bzw. die Zinsuntergrenze zu 
keinem Zeitpunkt unterschreitet, sind die für den Verfall von Optionen geltenden Rechts-
grundsätze anzuwenden.“ 
 
Randziffer 44 wird wie folgt gefasst: 
 
„Verkauf einer Zinsbegrenzungsvereinbarung (Stillhalterposition) 
 

44 Die zu Vertragsbeginn vereinnahmte Prämie zählt zu den nach § 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG 
abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalerträgen. Die vom Stillhalter einer derartigen Vereinbarung 
zu leistenden Ausgleichszahlungen entsprechen der Entrichtung eines Differenzausgleiches und 
sind als Verlust aus einem Termingeschäft nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom 20. Oktober 2016, VIII R 55/13, BStBl 2017 II 
S. 264).“ 
 
Randziffer 66a wird wie folgt gefasst: 
 

„66a Werden im Rahmen von Umschuldungsmaßnahmen auf Veranlassung des Schuldners/Emitten-
ten die ursprünglich ausgegebenen Wertpapiere durch den Schuldner gegen neue Wertpapiere 
getauscht, ist als Veräußerungserlös der hingegebenen Wertpapiere und als Anschaffungs-
kosten der erhaltenen Wertpapiere der Börsenkurs der erhaltenen Wertpapiere anzusetzen.  
Ist dieser Börsenkurs nicht zeitnah ermittelbar, wird es nicht beanstandet, wenn stattdessen 
auf den Börsenkurs der hingegebenen Wertpapiere abgestellt wird.“ 
 
Nach Randziffer 100 wird folgende Randziffer 100a eingefügt: 
 
„Barausgleich beim Anteilstausch 
 

100a Wird anlässlich eines Anteilstausches für vor dem 1. Januar 2009 erworbene Anteile ein 
Barausgleich gezahlt, ist dieser nicht gemäß § 20 Absatz 4a Satz 2 EStG in eine einkom-
mensteuerpflichtige Dividende umzuqualifizieren, wenn die Anteile wegen Ablaufs der 
einjährigen Haltefrist bereits steuerentstrickt waren (BFH-Urteil vom 20. Oktober 2016, 
VIII R 10/13, BStBl 2017 II S. 262). § 20 Absatz 4a Satz 2 EStG findet auch dann keine 
Anwendung, wenn die Anteile von einem beschränkt Steuerpflichtigen gehalten werden.“ 
 
 
  



 
Seite 4   

Die Randziffern 108 und 110 werden wie folgt gefasst: 
 
„c) Kapitalerhöhung gegen Einlage (§ 20 Absatz 4a Satz 4 EStG) 
 

108 Erhält der Anteilsinhaber Bezugsrechte zugeteilt, werden diese gemäß § 20 Absatz 4a 
Satz 4 EStG mit Anschaffungskosten in Höhe von 0 € eingebucht, wenn die Altanteile vom 
Anteilseigner nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden.“ 

 
„110 Die Ausübung des Bezugsrechts ist nicht als Veräußerung des Bezugsrechts anzusehen.  

Übt der Steuerpflichtige das Bezugsrecht aus, wird die junge Aktie zu diesem Zeitpunkt 
angeschafft. Beruht das Bezugsrecht auf Anteilen, die nach dem 31. Dezember 2008 
erworben wurden, ist im Falle der Ausübung der Wert des Bezugsrechts bei der Berech-
nung der Anschaffungskosten der jungen Aktien mit 0 Euro zu berücksichtigen. Bei vor 
dem 1. Januar 2009 angeschafften Anteilen ist im Falle der Ausübung der Kurswert, mit 
dem die Bezugsrechte in das Depot des Anteilseigners eingebucht wurden, bei den 
Anschaffungskosten der jungen Aktien zusätzlich zu dem Kaufpreis der Aktien anzusetzen 
(BFH-Urteil vom 9. Mai 2017, VIII R 54/14, BStBl 2018 II S. XXX). Kann kein Kurswert 
für das Bezugsrecht ermittelt werden, ist der innere Wert des Bezugsrechts bei der Berech-
nung der Anschaffungskosten der jungen Aktien zu berücksichtigen. Der innere Wert des 
Bezugsrechts berechnet sich wie folgt: 

 
Kurs der Alt-Aktie am Trenntag – Zuzahlungsbetrag  = Wert des Bezugsrechts 
                  (Bezugsrechtsverhältnis + 1) 

 
Beispiel: 
A besitzt 100 Aktien, davon 40 Stücke mit Anschaffung vor dem 1. Januar 2009 und 
60 Stücke mit Anschaffung nach dem 31. Dezember 2008. Das Trennverhältnis ist 1:1 (für 
je eine gehaltene Aktie wird ein Bezugsrecht eingebucht). Das Bezugsverhältnis ist 5:1 (für 
5 Alt-Aktien erhält A das Recht eine junge Aktie im Rahmen der Kapitalerhöhung zu 
beziehen). Der Zuzahlungsbetrag pro junger Aktie beträgt 3 €. Der Kurs der Alt-Aktien 
zum Trenntag beträgt 23 €. 
Die Bewertung der Bezugsrechte für die Ermittlung der Anschaffungskosten der bezogenen 
Aktien sollte wie folgt erfolgen: 
 
Lösung: 
Pro bestandsgeschütztem Bezugsrecht: (23 €-3 €) = 3,33 Euro 
                                                                 (5 / 1 + 1) 
 



 
Seite 5  Pro nicht bestandsgeschütztem Bezugsrecht: 0 € (hier greift weiterhin  

                                                                                § 20 Absatz 4a Satz 4 EStG). 
 
Ermittlung der Anschaffungskosten bei Bezug 20 neuer Aktien: 
 
40 x 3,33 € +Zuzahlungsbetrag 8 x 3 €= 157,20 €  
und  
60x 0 € + Zuzahlungsbetrag 12 x 3 € = 36 € 
 
Die Anschaffungskosten der jungen Aktien sind mit den unterschiedlichen Anschaffungs-
kosten getrennt auszuweisen. Sie haben aber denselben Anschaffungszeitpunkt.“ 

 
 
Randziffer 119a wird wie folgt gefasst: 
 

„119a Verluste aus Kapitaleinkünften, die nach § 32d Absatz 1 EStG dem besonderen Steuersatz 
unterliegen, dürfen nicht mit positiven Erträgen aus Kapitaleinkünften, die der tariflichen 
Steuer nach § 32d Absatz 2 EStG unterliegen, verrechnet werden. Dies gilt nicht, wenn ein 
Antrag nach § 32d Absatz 6 EStG gestellt wurde (Günstigerprüfung) und sämtliche 
Kapitalerträge der tariflichen Einkommensteuer zu unterwerfen sind (BFH-Urteile vom 
30. November 2016, VIII R 11/14, BStBl 2017 II S. 443 und vom 29. August 2017, 
VIII R 5/15, BStBl 2018 II S. 66). Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sämtliche 
Einkünfte aus Kapitalvermögen erklärt werden.“ 

 
Randziffer 125 wird wie folgt gefasst: 
 
„Grundsatz 
 

125 Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen ist infolge des beschränkten und pauschalierten 
Werbungskostenabzugs regelmäßig von einer Einkunftserzielungsabsicht auszugehen (BFH-
Urteil vom 14. März 2017, VIII R 38/15, BStBl II S. 1040).“ 
 
Randziffer 137 wird wie folgt gefasst: 
 
„Beteiligungsgrenze (§ 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG 
 

137 In die Berechnung der 10 %-igen Beteiligungsgrenze sind ausschließlich die unmittelbaren 
Beteiligungen einzubeziehen (BFH-Urteil vom 20. Oktober 2016, VIII R 27/15, BStBl 2017 
II S. 441). Eine mittelbare Beteiligung schließt die Anwendung des § 32d Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe b Satz 2 EStG nicht aus.“ 



 
Seite 6  Randziffer 141 wird wie folgt gefasst: 

 
„Antragsfrist 
 

141 Der Antrag ist spätestens zusammen mit der Abgabe der erstmaligen Einkommensteuer-
erklärung (gleicher Eingangsstempel) für den jeweiligen Veranlagungszeitraum zu stellen. 
Hierbei handelt es sich um eine Ausschlussfrist, wobei es auf die erstmalige Abgabe der 
Steuererklärung für das jeweilige Jahr ankommt. Eine Nachholung ist nur unter den Voraus-
setzungen des § 110 AO möglich (BFH-Urteil vom 28. Juli 2015, VIII R 50/14, BStBl II 
S. 894 und vom 29. August 2017, VIII R 33/15 BStBl 2018 II S. 69). Ein Widerruf des 
Antrags kann auch für das Erstjahr bis zur Bestandskraft erklärt werden. Nach Eintritt der 
Bestandskraft kommt ein wirksamer Widerruf allenfalls in Betracht, soweit die Steuerfest-
setzung verfahrensrechtlich geändert werden kann.“ 
 
Randziffer 160 wird wie folgt gefasst: 
 
„b) Weltbank-Papiere im Rahmen der Abgeltungsteuer 

(§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe a EStG) 
 

160 Auf Zinsscheine zu DM- und Fremdwährungsanleihen der Afrikanischen Entwicklungsbank 
(African Development Bank - AfDB), der Asiatischen Entwicklungsbank (Asian 
Development Bank - AFB), der International Finance Corporation (IFC), der Weltbank 
(International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) und zu Fremdwährungs-
anleihen der Interamerikanischen Entwicklungsbank (Inter-American Development Bank - 
IADB), die vor dem 24. September 1992 begeben worden sind, sowie auf Zinsscheine zu 
DM-Anleihen der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IADB), die vor dem 
4. November 1992 begeben worden sind, wird kein Steuerabzug vorgenommen, wenn die 
Zinsscheine im Tafelgeschäft bei Kreditinstituten eingelöst werden, die in den jeweiligen 
Emissionsbedingungen als Zahlstellen genannt sind. Dies gilt auch für die Einlösung der 
Anleihen. Die Festsetzung der Einkommensteuer ist gemäß § 32d Absatz 3 EStG im Rahmen 
der Einkommensteuerveranlagung durchzuführen.“ 
 
Randziffer 164 wird wie folgt gefasst: 
 

„164 Die auszahlende Stelle muss die anfallende Kapitalertragsteuer vom Kunden einfordern bzw. 
das Betriebsstättenfinanzamt informieren, soweit der Betrag nicht zur Verfügung gestellt wird 
(entsprechende Anwendung von § 44 Absatz 1 Satz 7 bis 11 EStG).“ 
 
 
 



 
Seite 7  Randziffer 166 wird wie folgt gefasst: 

 
„Unentgeltliche Depotüberträge (§ 43 Absatz 1 Satz 5 und 6 EStG) 
 

166 Von einer Veräußerung ist nicht auszugehen, wenn der Steuerpflichtige unter Benennung der 
gesetzlich geforderten Daten der auszahlenden Stelle mitteilt, dass es sich um eine unentgelt-
liche Übertragung handelt. 
 
Sofern bei einer Übertragung eines Depots die erforderlichen Daten, die den Übertragenden 
und den Depotempfänger betreffen, berechtigterweise nicht vollständig mitgeteilt werden 
können, steht dies einer Einordnung als unentgeltlicher Übertragung nicht entgegen. Dies gilt 
insbesondere bei Personengesellschaften, Körperschaften und anderen Unternehmen, Anle-
gern aus dem Ausland und deutschen Diplomaten, die nicht über eine Identifikationsnummer 
verfügen. 
 
Sind mehrere Personen, entweder als Übertragende oder als Empfänger, Inhaber eines 
Gemeinschaftsdepots, so ist für diesen Depotübertrag nur eine Meldung vorzunehmen (inklu-
sive der steuerlichen Identifikationsnummern und der sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen 
Angaben). 
 
Informiert das Kreditinstitut den Steuerpflichtigen z. B. bei Antragstellung oder bei Auf-
tragserteilung für einen Depotübertrag mit dem jeweiligen Formular darüber, dass die 
abgefragten Daten an die Finanzbehörden übermittelt werden, so ist keine zusätzliche 
Information des Steuerpflichtigen im Sinne des § 93c Absatz 1 Nummer 3 AO mehr erfor-
derlich. 
 
Bei einem Übertrag der Wertpapiere von einem Treuhänder auf einen Dritten sind die steuer-
lichen Identifikationsnummern des Treugebers (soweit bekannt), des Treuhänders und des 
Empfängers zu melden.“ 
 
Randziffer 174 wird wie folgt gefasst: 
 
„3. Ausnahmen vom Steuerabzug (§ 43 Absatz 2 EStG) 
 
a) Interbankenprivileg (§ 43 Absatz 2 Satz 2 EStG) 
 

174 § 43 Absatz 2 Satz 2 EStG ist auch anzuwenden, wenn Gläubiger der Kapitalerträge die 
Deutsche Bundesbank oder eine ausländische Zweigstelle eines inländischen Kreditinstituts 
oder inländischen Finanzdienstleistungsinstituts ist. 



 
Seite 8  § 43 Absatz 2 Satz 2 EStG findet auch Anwendung bei zugunsten eines inländischen 

Kreditinstituts oder inländischen Finanzdienstleistungsinstituts verwahrten Investment-
anteilen. 
Gehören die Konten oder Depots einem unter Insolvenzverwaltung stehenden Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut, findet § 43 Absatz 2 Satz 2 EStG gleichfalls Anwendung. 
Rz. 155 Satz 2 gilt entsprechend.“ 
 
Randziffer 180 wird wie folgt gefasst: 
 
„4. Einbehalt und Abführung der Kapitalertragsteuer durch inländische 

Niederlassungen von ausländischen Versicherungsunternehmen 
(§ 43 Absatz 3 EStG) 

 
180 Bei inländischen Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG ist Kapital-

ertragsteuer zu erheben (§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EStG). Inländische Kapitalerträge 
liegen auch dann vor, wenn der Schuldner eine Niederlassung im Sinne der §§ 61, 65 oder 68 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes im Inland hat (§ 43 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG). 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zuflusses der Kapitalerträge. Keine Bedeutung hat insoweit 
der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.  
Ein Steuerabzug hat gegenüber allen unbeschränkt steuerpflichtigen Personen unabhängig 
davon zu erfolgen, ob der Versicherungsvertrag über die inländische Niederlassung oder über 
eine ausländische Geschäftsstelle abgeschlossen oder verwaltet wurde. Handelt es sich bei 
dem Gläubiger der Kapitalerträge um eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person, ist in 
den Fällen des § 43 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG kein Steuerabzug vorzunehmen.“ 
 
Folgende Randziffer 184a wird neu eingefügt: 
 
„Übermittlung der Anschaffungsdaten bei Übertragung von Investmentanteilen von einem 
anderen inländischen Institut ohne Gläubigerwechsel sowie mit Gläubigerwechsel bei 
einem unentgeltlichen Erwerb im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 5 EStG  
 

184a Unter den Begriff der Anschaffungsdaten sind sämtliche bei Anschaffung der Investment-
anteile vorliegenden Daten zu fassen. Im Einzelnen sind die folgenden Anschaffungsdaten 
zu übermitteln: 

 
- der Anschaffungszeitpunkt, 
- die Anschaffungskosten (Ausgabepreis oder bei einem Erwerb auf dem Sekundärmarkt 

der Kaufpreis einschließlich Anschaffungsnebenkosten) der zum jeweiligen Anschaf-
fungszeitpunkt erworbenen Investmentanteile, 



 
Seite 9  - die Anzahl der zum jeweiligen Anschaffungszeitpunkt erworbenen Investmentanteile 

 (sofern zwischenzeitlich eine steuerneutrale Fondsverschmelzung vorgenommen wurde: 
 die Anzahl der erworbenen Anteile unter Berücksichtigung des Umtauschverhältnisses der 
 Fondsverschmelzung). 
 
Darüber hinaus ist bei Depotüberträgen bis einschließlich dem 31. Dezember 2017 auch 
der bei Erwerb der Investmentanteile gezahlte Zwischengewinn im Sinne des § 1 Absatz 4 
InvStG in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung mitzuteilen. Außerdem sollte 
der Immobiliengewinn zum Anschaffungszeitpunkt übermittelt werden. Es wird jedoch 
nicht beanstandet, wenn der Immobiliengewinn nicht übermittelt wird, sondern von dem 
aufnehmenden Kreditinstitut anhand des Anschaffungszeitpunkts bestimmt wird. 
 
Für Investmentanteile, die im Rahmen einer steuerneutralen Verschmelzung gemäß §§ 14, 
17a InvStG in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung erworben worden sind, 
gehören zu den Anschaffungsdaten auch die für die Veräußerungsgewinnermittlung nach 
§ 8 Absatz 5 InvStG in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung erforderlichen 
Korrekturgrößen für den Zeitraum zwischen Anschaffung und Verschmelzung der Invest-
mentanteile an dem übertragenden Investmentfonds. Die Korrekturgrößen können geson-
dert oder durch Anpassung im Sinne des § 8 Absatz 5 InvStG in der bis zum 31. Dezember 
2017 geltenden Fassung des zu übermittelnden Ausgabe- bzw. Kaufpreises der Investment-
anteile an dem übertragenden Investmentfonds mitgeteilt werden. Daneben sind die zum 
Zeitpunkt der Verschmelzung noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen akkumulierten 
ausschüttungsgleichen Erträge sowie der Zeitpunkt der letzten steuerneutralen Verschmel-
zung mitzuteilen. 
 
Bei Depotüberträgen ab dem 1. Januar 2018 sind folgende zusätzliche Angaben zu über-
mitteln: 

-  der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung zum 31. Dezember 2017 im Sinne des § 56 
Absatz 2 Satz 1 InvStG und die akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge nach § 7 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 InvStG in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung 
(§ 56 Absatz 4 Satz 3 InvStG), 

-  der Zwischengewinn nach § 56 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 InvStG in Verbindung mit § 7 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 InvStG in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung, 

-  die Anschaffungskosten im Sinne des § 56 Absatz 2 Satz 2 oder 3 InvStG zum 
1. Januar 2018 (die ursprünglichen Anschaffungskosten wurden im fiktiven 
Veräußerungsgewinn berücksichtigt und sind daher nicht zu übermitteln). 

-  der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung im Sinne des § 22 Absatz 1 InvStG, 



 
Seite 10  -  die Anschaffungskosten im Sinne des § 22 Absatz 2 InvStG (dieser Wert tritt an die 

Stelle der ursprünglichen Anschaffungskosten zum Zeitpunkt des Erwerbs) und 

- die Anschaffungskosten im Sinne des § 52 Absatz 3 Satz 2 InvStG. 

 
Es wird nicht beanstandet, wenn für den Fall von mehreren vorangegangenen fiktiven 
Veräußerungen im Sinne des § 22 Absatz 1 InvStG Gewinne und Verluste, die aus einer 
originären Anschaffungsposition stammen, in einem Betrag übermittelt werden, vgl. Rz. 59 
Absatz 4 des BMF-Schreibens vom 15. Dezember 2017 (BStBl 2018 I S. 13). 
 
Die übermittelten Anschaffungsdaten sind im Rahmen des Steuerabzugs für die Ermittlung 
des (späteren) Gewinns aus der Rückgabe oder Veräußerung der Investmentanteile für die 
übernehmende inländische auszahlende Stelle grundsätzlich bindend. Ändert der Invest-
mentfonds die Angaben zum Zwischengewinn oder zum Immobiliengewinn, so hat das 
aufnehmende Kreditinstitut die korrigierten Werte zu berücksichtigen. Wenn das abgeben-
de Kreditinstitut korrigierte Anschaffungsdaten übermittelt, dann sind diese korrigierten 
Werte dem Steuerabzug zu Grunde zu legen.“ 
 
Randziffer 193 wird wie folgt gefasst: 
 
„Übermittlung der Anschaffungsdaten bei Übertrag ohne Gläubigerwechsel von einem 
ausländischen Institut 
 

193 Nach dem Wortlaut des § 43a Absatz 2 Satz 5 EStG kann der Steuerpflichtige den Nachweis 
der Anschaffungsdaten bei Depotüberträgen von einem ausländischen Institut mit Sitz inner-
halb der EU, des EWR oder in den Staaten/Gebieten Luxemburg, Österreich, Schweizerische 
Eidgenossenschaft, Fürstentum Liechtenstein, Republik San Marino, Fürstentum Monaco, 
Fürstentum Andorra, Curacao und Sint Maarten nur mittels Bescheinigung des ausländischen 
Instituts führen. Es ist jedoch nicht zu beanstanden, wenn bei Überträgen aus dem Ausland 
eine Übertragung der Daten auf elektronischem Wege erfolgt. Bei Depotüberträgen von 
einem ausländischen Institut mit Sitz außerhalb der vorgenannten Staaten ist nach § 43a 
Absatz 2 Satz 6 EStG ein Nachweis der Anschaffungsdaten im Rahmen des Steuerabzugs-
verfahrens nicht zulässig und infolge dessen die Ersatzbemessungsgrundlage anzuwenden. 
Eine Berichtigungsmöglichkeit besteht ausschließlich im Veranlagungsverfahren auf 
Antrag nach § 32d Absatz 4 EStG. Im Fall der Erbschaft liegt ein Depotübertrag mit 
Gläubigerwechsel vor, bei dem die Anschaffungsdaten auch bei einem Übertrag von einem 
ausländischen Institut mit Sitz innerhalb der in Satz 1 genannten Staaten und Gebiete 
nicht vom inländischen Institut übernommen werden dürfen.“ 
 
  



 
Seite 11  Randziffer 217 wird wie folgt gefasst: 

 
„Verlustverrechnung bei Ehegatten/Lebenspartnern für den Veranlagungszeitraum 2009 
 

217 Bei Ehegatten/Lebenspartnern sind bis zu drei allgemeine Verlusttöpfe und ggf. bis zu drei 
Aktientöpfe (vgl. Rzn. 228 ff.) vorzuhalten (je ein Topf für Konten und Depots des 
Ehemannes / der Person A (Ehegatte A / Lebenspartners A), je ein Topf für Konten und 
Depots des anderen Partners, je ein Topf für Gemeinschaftskonten und -depots). Der gemein-
same Freistellungsauftrag (vgl. Rzn. 261 ff.) gilt zwar für alle Konten und Depots, eine über-
greifende Verlustverrechnung ist aber in 2009 noch nicht möglich.“ 
 
Randziffer 241d wird wie folgt gefasst: 
 
„Anzeige an das Betriebsstättenfinanzamt 
 

241d Wenn der Schuldner der Kapitalertragsteuer seine Bankverbindung beendet hat und eine 
Korrektur gemäß § 43a Absatz 3 Satz 7 EStG nicht mehr möglich ist, ist die Regelung des 
§ 44 Absatz 1 Satz 10 bis 11 EStG entsprechend anzuwenden.“ 
 
Randziffer 251b wird wie folgt gefasst: 
 

„251b Der zum Steuerabzug Verpflichtete kann den Gläubiger der Kapitalerträge auffordern, den 
Fehlbetrag zur Verfügung zu stellen. Kann nicht auf ein Giro-, Kontokorrent- oder Tages-
geldkonto des Gläubigers zugegriffen werden oder deckt das zur Verfügung stehende Gut-
haben einschließlich eines zur Verfügung stehenden Kontokorrentkredits den Fehlbetrag nicht 
oder nicht vollständig, hat der zum Steuerabzug Verpflichtete den vollen Kapitalertrag dem 
Betriebsstättenfinanzamt spätestens nach Ablauf des Kalenderjahres unter Beachtung der 
in § 93c Absatz 1 Nummer 1 1. Halbsatz AO genannten Frist anzuzeigen.“ 
 
Randziffer 251d wird neu eingefügt: 
 

„251d Ist eine Meldung nach § 44 Absatz 1 Satz 10 EStG  an das Betriebsstättenfinanzamt zu 
fertigen, hat diese folgende Angaben zu enthalten: 

 
- die Identifikationsnummer, den Namen und die Anschrift des Gläubiger der 
  Kapitalerträge, 
- das Datum des fehlgeschlagenen Steuereinbehalts, 
- das betroffene Wertpapier mit Name, ISIN und Anzahl, soweit vorhanden, ansonsten die 
  Bezeichnung des betroffenen Kapitalertrags, 
- die Höhe des Kapitalertrags, für den der Steuereinbehalt fehlgeschlagen ist.“ 



 
Seite 12  Randziffer 257 wird wie folgt gefasst: 

 
„b) Erteilung und Änderung von Freistellungsaufträgen 
 

257 Jeder Freistellungsauftrag muss nach amtlich vorgeschriebenem Muster erteilt werden, vgl. 
Anlage 2. Das Muster sieht die Unterschrift des Kunden vor. Gegen eine Erteilung eines 
Freistellungsauftrages mit Kundenunterschrift auf einem sogenannten PenPad bestehen 
keine Bedenken. Eine Vertretung ist zulässig. Der Freistellungsauftrag kann auch per Fax 
oder als Datei per E-Mail übermittelt, erteilt werden. Daneben ist die Erteilung im elektroni-
schen Verfahren zulässig. In diesem Fall muss die Unterschrift durch eine elektronische 
Authentifizierung des Kunden z. B. in Form des banküblichen gesicherten PIN/TAN-Verfah-
rens ersetzt werden. Hierbei wird zur Identifikation die persönliche Identifikationsnummer 
(PIN) verwendet und die Unterschrift durch Eingabe der Transaktionsnummer (TAN) 
ersetzt.“ 
 
Randziffer 269 wird wie folgt gefasst: 
 
„Getrennte Verlusttöpfe mit übergreifender Verrechnung nur am Jahresende 
 

269 Die Kapitaleinkünfte sind unter Berücksichtigung des Freistellungsauftrags (vgl. Rzn. 230 
und 261) zunächst getrennt zu ermitteln, d. h. wie bisher gesondert für die Einzelkonten und -
depots des Ehemannes / der Person A (Ehegatte A / Lebenspartners A), der Ehefrau /der 
Person B (Ehegatte B / Lebenspartner B) sowie für die Gemeinschaftskonten und -depots. 
Einmalig zum Jahresende erfolgt dann die Verrechnung bestehender Verlustüberhänge über 
einen Ausgleich der einzelnen Verlusttöpfe. Voraussetzung ist, dass am Jahresende ein 
gemeinschaftlich gestellter gültiger Freistellungsauftrag vorliegt.“ 
 
Randziffer 272 wird wie folgt gefasst: 
 

„272 Sofern am Jahresende keine Geschäftsbeziehung mehr besteht, werden die Kreditinstitute die 
Verluste bzw. die gezahlte Kapitalertragsteuer in der jeweiligen Steuerbescheinigung für den 
Ehemann / die Person A (Ehegatte A / Lebenspartner A), die Ehefrau / die Person B 
(Ehegatte B / Lebenspartner B) sowie für die Gemeinschaftskonten und -depots ausweisen, 
ohne dass eine übergreifende Verlustverrechnung stattfindet (zur automatischen Erstellung 
einer Verlustbescheinigung zum Jahresende bei Beendigung der Kundenbeziehung vgl. 
Rz. 238).“ 
 
  



 
Seite 13  Randziffer 278 wird wie folgt gefasst: 

 
„e) NV-Bescheinigungen und Freistellungsaufträge nach dem Tod eines 

Ehegatten/Lebenspartners 
 

„278 Mit dem Tod eines Ehegatten/Lebenspartners entfällt die Wirkung eines gemeinsam erteilten 
Freistellungsauftrags für Gemeinschaftskonten der Ehegatten/Lebenspartner sowie Konten 
und Depots, die auf den Namen des Verstorbenen lauten. Da dem verwitweten Steuerpflichti-
gen im Todesjahr noch der gemeinsame Sparer-Pauschbetrag zusteht, bleibt der gemeinsame 
Freistellungsauftrag allerdings bis zum Ende des laufenden Veranlagungszeitraums noch für 
solche Kapitalerträge wirksam, bei denen die alleinige Gläubigerstellung des Verwitweten 
feststeht, vgl. § 44a Absatz 6 EStG. Entsprechendes gilt für eine den Ehegatten/Lebenspart-
nern erteilte NV-Bescheinigung. Zur Korrektur des Kapitalertragsteuerabzugs in Fällen, in 
denen die Bank erst nach Ablauf des Kalenderjahres vom Tod eines Ehegatten/Lebens-
partners Kenntnis erlangt, vgl. Rz. 241 (Beispiel 6).“ 
 
Randziffer 324 wird wie folgt gefasst: 
 
„XIII. Fundstellennachweis und Anwendungsregelung 
 

324 Für die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne sind die Grundsätze 
dieses Schreibens auf alle offenen Fälle anzuwenden. Im Übrigen ist dieses Schreiben auf 
Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen, sowie erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. Für die Kapitalertragsteuererhebung wird nicht 
beanstandet, wenn die Änderung der Rz. 227 i. d. Fassung des BMF-Schreibens vom 
9. Dezember 2014 (BStBl I S. 1608) und der Rz. 57 erst zum 1. Januar 2016, die Änderung 
der Rz. 241 Beispiel 6 erst zum 1. Juli 2016 und die Änderung der Rz. 176 erst zum 1. Januar 
2017 angewendet wird. Weiterhin wird nicht beanstandet, wenn für die Kapitalertragsteuer-
erhebung die Änderung der Rzn. 27 und 32 i. d. Fassung des BMF-Schreibens vom 16. Juni 2016 
zum 1. Januar 2017 angewendet wird. 
Die Änderungen der Randziffern 174, 251a bis 251c und 308a i. d. Fassung des BMF-
Schreibens vom 3. Mai 2017 sind erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. 
Die Änderungen der Randziffern 26, 34, und 44 sind für die Kapitalertragsteuererhebung 
in der Fassung des BMF-Schreibens vom 12. April 2018 erstmals ab dem 1. Januar 2018 
anzuwenden. Es wird nicht beanstandet, wenn die Änderungen der Randziffern 100a, 108 
und 110 bei Kapitalerhöhungen nach dem 31. Dezember 2018 für die Kapitalertragsteuer-
erhebung erstmals ab dem 1. Januar 2019 angewendet werden.“ 
 
  



 
Seite 14  Randziffer 325 wird wie folgt gefasst: 

 
325 Bei Sachverhalten, die unter die Regelung dieses Schreibens fallen, sind folgende BMF-

Schreiben nicht mehr anzuwenden: das BMF-Schreiben vom 30. April 1993 (BStBl I S. 343), 
6. Juni 1995 - IV B 4-S 2252-186/95, 9. Oktober 2012 (BStBl I S. 953), 5. Juli 2013 
(BStBl I S. 881), 31. Juli 2013 (BStBl I S. 940), 12. September 2013 (BStBl I S. 1167), 
3. Januar 2014 (BStBl I S. 58), 9. Dezember 2014 (BStBl I S. 1608), 18. März 2015 
(BStBl I S. 253), 27. Mai 2015 (BStBl I S. 473) und vom 31. August 2015 (BStBl I S. 664). 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 
Themen - Steuern - Steuerarten - Abgeltungsteuer - (http://www.bundesfinanzministerium.de) 
zum Download bereit. 
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